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(1) Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs und die 
beamteten Mitglieder der Verwaltungsgerichte werden von 
der Landesregierung ernannt. Sie müssen entweder nach 
den Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes-  die Be- 

§ 

Die Dienstaufsicht über den Verwaltungsgerichtshof 
sterrit dem Ministerpräsidenten zu, die Dienstaufsicht über 
die Verwaltungsgerichte dem Präsidenten des Verwaltungs-
gerichtshofes. 

(1) Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch unabhän-
gige, mir dem Gesetz unterworfene Gerichte (Verwaltungs-
gerichtshof und Verwaltungsgerichte) ausgeübt. 

(2) Ihre Zahl und 'Ihr -Sitz werden durch Verordnung 
beStimmt. Sie gehören zum Geschäftsbereich des Mi- .  
nisters des .sIntiern. 

Erster Abiehnitt. 
Verwaltungsgerichtshof und -Verwaltungsgerichte 

§1 • 

über  die ,Verwaltungsgerichtsbarkeit (VGG) 
hi der 'Fassung vom 36. Juni 1949 

trelem. 	 • - 
(2) bas Praidium des Verwaltungsgerichtshofes besteht 

' 	'aus dem Präsidenten, den Senatspräsidenten und den bel- 
den dienstältesten hatiptamtlichen Räten. 

(3) Der Präsident. und mindestens drei RAM, bei Bildung 
-mehrerer Senate die Senatspräsidenten und mindestens 
zwei Räte eines jedens Senats, werden hauptamtlich . auf 
Lebenszeit ernannt. 

(4) Die übrigen Räte und die Stellvertreter werden aus 
den-  ständigen Richtern der Oberlandesgerichte, den "Mit-
gliedern der obersten Rechnungsprilfungsbehörde 'Oder den 
ordentlichen Universitätsprofessoren des öffentlichen 

, Rechts für die Dauer ihres Hauptamtes ernannt. 

- (5) Dumki Verordnung kann .  bestimmt werden, dalI ,  rtio 
gpsehen von den Universitätsprofessoren,  aile Mitglieder 
hauptamtlich auf Lebenszeit zu ernennen sind. 

- 

(6) Auf die Stellvertreter ist erst  zurückzugreifen, wenn 
bei Verhiriderting ordentlicher Mitglieder nicht -  andere 
ordentliche Mitglieder' als' Ersatzrichter 
weiden können. 

:§ 4 " 

(1) Der Verwaltungsgerichtshof besteht axis dem Präsi-
denten, den: etwa erf;Fderlichen Senatspräsidenten und 
weiteren ordentlichen Mitgliedern (Räten) sowie Stellver- 

herangezogen 
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(117) 	 Bekanntmachung 

des .  Gesetzes tiber die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

iri der Fassung vom 30. Juni 1949 

Auf Grund dęs Artikels 16 des Gesetzes Vorn 30. Juni, 
1949 (GVB1. S. 79) zur Änderung  des desetzes liber die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit vorn 31. Oktober. 1946 (GVB1. 
S. 194) wird der  Wortlaut  des Gesetzes über die Verwal-,  
tungsgerichtsbarkeit in der vcim 19. îi.i1i 1949 ab geltenden 
Fassung nachstehend bekanntgernacht..• 

Wiesbaden, den '27. September 1949 

HeiSisches Staatsministerium 

Der Minister .  des Innern 

Zirinka.nn • 

.Gesetz 

fähigung zum Ricbteraint oder auf Grund des Studiums 
der Rechtswissenschaft an einer Universität sowie einer 
mehrjährigen praktischen, Vorbereitung im öffentlichen 
Dienst. durch Ablegung •  der vorgeschriebenen Prüfuiagen 
die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst erworben 
haben oder ordentliche öffentliche 'Lehrer der Rechts-

- wissenschaft an einer deutschen Hochschule sein oder ge-
wesen sein. . 

(2) Auf  die persönliche Rechtsstellung der  hauptamt-
lichen Mitglieder und auf die der  nebenamtlichen Mitglie-
der als Richter sina die Rit., die Richter der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften entsprechend an-
Zuwenden. - 

• 
(3) Die hauotamtliChen lylitgfieder des Verwaltungs-_, 

gerichtshofs und der Verwaltungsgerichte können zur Aus-
bildung und Prüfung der Referendare herangezogen, im 
ilbrigen aber im Veiw61tungsciienst nielot beschäftigt 
werden. , _ 
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§5  

(1) Vor Ernennung eines Senatspräsidenten, eines Rats 
oder 'eines Stellvertreters ist die Vollversammlung des 
Verwaltungsgerichtshofs zu hören. 

(2) Die Vollversammlung besteht aus allen ordentlichen 
Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofes. Sie ist bei An-
wesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder beschluBfähig. 

4,e 

§6  

(1) Der Verwaltungsgerichtshof verhandelt und ent-
scheidet in der Besetzung von 5 Mitgliedern einschließlich 
des Vorsitzerrden, jedoch bei Vorbescheiden 'und Beschlüs-
sen in der Besetzung von 3 1111,itgliedern einschließlich des 
Vorsitzenden. 

(2) Der yorsitzefide kant insbesondere bel Verhand- 
lungen von Iiingerer Dauer, weitere Mitglieder als Ergän:- 

._ 
ztmgsrichter zuziehen, die der Verhandlung beizuwohnen 
und für ein verhindertes Mitglied einzutreten haben. 

(3) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen auBer 
den nach Abs. (1) und (2) berufenen Mitgliedern nur die 
beim Verwaltungsgerichtshof 'zu ihrer Ausbildung beschäf-
tigten Personen zugegen sein, soweit der Vorsitzende ihre 
Anwesenheit gestattet. 

(4) Die Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit 
gefällt. Die Reihenfolge der .Abstimmung richtet sich nach 
dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem 
Lebensalter. Der Jüngere stimmt vor dem " Alleren, der 
Vorsitzende zuletzt: •  

§7  

Der Verwaltungsgerichtshof veröffentlicht seine tnt.i.. 
scheidungen, soweit sie grundsätzliche Bedeutung haben. 
Die Auswahl trifft das Präsidium. [§ 4 Abs. (2)]. 

§11  

(1) Das Verwaltungsgericht besteht aus dem Verwal-
tungsgerichtsdirektor, den etWa erforderlichen Kammer-
vorsitzenden und weiteren beamteten Mitgliedern, den 
ehrenamtlichen Mitgliedern und Stellvertretern. 

(2) Das Präsidium des Verwaltungsgerichts besteht aus 
dem Verwaltungsgerichtsdirektor und den beiden dienst-
ältesten beamteten Mitgliedern. 

(3) Der Verwaltungsgerichtsdirektor sowie mindestens 
eitf weiteres beamtetes Mitglied des Gerichts und, wenn 
mehrere Kammern gebildet sind, der Vorsitzende sowie 
mindestems ein weiteres beamtetes • Mitglied einer jeden 
Kammer werden hauptamtlich auf Lebenszeit ernannt. 

(4) Die-  übrigen beamteten Mitglieder sowie die Sten-
vertreter der beamteten Mitglieder werden aus den plan-
mäßigén Richtern der bürgerlichen Gerichte, den höheren 
Verwaltungsbeamten oder den Universitätsprofesporeri des 
öffentlichen Rechts für die Dauer ihres Hauptamtes er-
nanni. Auf die' Stellvertreter ist erst zurückzugreifen, 
wenn bei Verhinderung beamteter Mitglieder nicht an-
dere beamtete Mitglieder als Ersatzrichter herangezogen 
werden können. 

§12  

Vor Emerinung eines Verwaltungsgerichtsdirektors ist 
der Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, vor Ernen-

nung dries sonstigen beamteten Mitglieds oder Stellver-
treters der Verwaltungsgerichtsdirektor zu hören. 

§ 13 

Die ehrenamtlichen Mitglieder werden für die Dauer 
von vier Jahren gewählt; das Nähere bestimmt ein Gesetz. 

Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes warden sie von der 
Staatsregierung ernannt. Sie müssen deutsche Staatsange-

hörige sein und das dreißigste Lebensjahr vollendet haben. 

§8  

Will in,  einer Rechtsfrage ein Senat von einer nach § 7 
veröffentlichten Entscheidung des 'Verwaltungsgerichts-
hofes abweichen, so entscheidet ner die streitige Rechts-
frage die Vollversammlung [§ 5 Abs. (2)]. Den Beteiligten 
ist vorher Gelegenheit zu, schriftlicher AuBerung zu geben. 
Die Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung. 
Sie ist in der ahhängigen Streitsache bindend. 

§9 

.Der Verwaltungsgerichtshof erstattet der Staatsregie-
rung auf Verlangen Gutachten über  Gesetzentwürfe. • 

§ 10 

Der Verwaltungsgerichtshof gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die das Präsidium beschließt;-  sie bedarf der Geneh-

. migung. der Staatsregierung.  

§14  

(1) Auf die Rechtsstellung und eidliche Verpflichtung 
der ehrenamtlichen Mitglieder sind die für die Handels-

richter erlassenen Vorsehrif ten der §§ 107 Absatz (1), 11.1 

mad 112 des Gerichtsverfassttngsgesetzes in der Fassung 

vom 22. 3. 1924 (Reichsgesetzblatt I S. 299) entsprechend 

anzuwenden. 

(2) Bei Verlust  der deutschen Staatsangehdrigkeit Stein 

das Präsidium des Verwaltungsgerichts [§ 11 Abs. (2)] das 
Ausscheiden aus dem Amte fest. 

(3) D.e ehrenamtlichen . Mitglieder erhalten eine Ent-
schädigung für Verdienstausfall und Ersatz ihrer Aus-

lagen nach  den Vorschriften für die  Entschädigung  der 
Schöffen  und Geschworenen. 

§15  

(1) Das Verwaltungsgericht verhandelt und entscheidet 

in  der Besetzung von einena Vorsitzenden, zwei beamteten 
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und  zwei ehrenamtlichen Mitgliedern als Beisitzen. Bei 
Entscheidungen, die ohne mündfiche Verhandlung ergehen, 
wirken die ehrenamtlichen Beisitzer nicht mit. § 6 Abs. (2) 
Una (3) ist anzuwenden. 	' 

(2) Die Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit 
bie ehrenamtlichen Mitglieder stimmen vor den 

beamteten Mitgliedern. Die Reihenfolge ihrer Abstimmung 
richtet sich nach dem Lebensalter. Im, übrigen gilt 
§ 6 Abs. (4). 

§16 

Jedes Verwaltungsgericht gibt sich eine Gesclitiftsord-
nung,' die der Genehmigung der Staatsregier9g bedarf. 

* 
§ 17 

Für die Ausschließung und Ablehnung eines Mitgliedes 
des  Verwaltungsgerichtshofes oder des Verwaltunds-
gerichts, des Schriftführers oder des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle gelten, die Vorschriften der Zivilprozeß-' 
ordnung in der ungeänderten Fassung vom 13. Mai 1924 
(Reichsgesetzblatt I S. 437) entsprechend. Von der Aus-
übung 'des Richteramtes ist such ausgeschlossen, wer bei , 
dem Verwaltungsakt, der ,den Gegenstand einer Anfech-
tungsklage bildet, oder bei der Entscheidung über einen 
dagegen eingelegten Einspruch oder eine Beschwerde mit-
geWirkt hat. 	' 	, 

§ 18 

(1) Die Staatsregierung kann beim Verwaltungsgerichts-
hof 'und bei den Verwaltungsgerichten einen ständigen 
Vettreter des  öffentlichen Interesses bestellen. § 3 Abs. (1) 
gilt auch für ihn. 

(2) Der Vertreter des öffentlichen Interesses hat dahin 
mitzuwirken, daß das Becht sich, durchsetzt und das Ge- 
meinwohl keinen Schaden erleidet. Er ist an die Weistin.- 
:en der Staatsregierung gebunden. 

§ 19 
- 

Beim Verwaltungsgerichtshof und bei jedem Verwal- 
:ungsgericht besteht eine Geschäftsstelle. Näheres wird 
lurch Verordnung bestimmt. 

,  §20 

Die Amtsgerichte, Verwaltungsgerichte und -Verwal-
ungsbehörden haben dem Verwaltungsgerichtshof und 
;en Verwaltungsgerichten auf Ersitchen Rechtshilfe zu 
eiaen. . 

Zweiter Akschnitt 

Zuständigkeit 

• 
dungen der Verwaltungsgerichte, außerdem im ersten und 
letzten Rechtszug' in 'den gesetzlich besonders bestimmten 

§ 24 

(1) Ailf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
eines Rechtsverhältnisses  kann im Wege der Rarteistreitig* 
keii Klage erhoben werden, wenn  der Kläger ein berech-
tigtes Interesie daran hat, daß das Rechtsverhältnis durch 
richterliche Entscheidung alsbald festgestellt wird. . 

(2) Die Feststellungsklage ist ausgeschlossen, soweit die 
Anfechtungsklage gegen einen ejne Feststellung epthalten-
den Verwaltungsakt .oder gegen die Versagung eines sol-
chen  Verwaltungsaktes erhoben werden kann. 

§22 

(1) Das  Verwaltungsgericht entscheidet über die Anfech-. 
tungi von Verfügungen der  Verwaltungsbehörden und  von 
sonstigen Verwaltungsakten (Anfechtungssachen) sowie in 
anderen Streitigkeiten  des öffentlichen Rechts (Partei-
streitigkeiten), soireft nicht besondere Verwaltungsgeriehte 
oder Schiedsgerichte - r oder die bürgerlichen Gerichte zu 
entscheiden haben. Parlamentarische Wahlpriifiiiigen und 
sonstige in den Bereich der Staatsgerichtsbarkeit fallènde 
Streitsachen gehören nicht zur verwaltungsgerichtlichen 
Zuständigkeit. 

(2) Die Klage.  vor ,dem Verwaltungsgericht wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß nach bisherigem Recht eine 
Verwaltungsbehörde endgültig entscheidet. 

§ 22a 

gegen eine auf Grund des-  Reichsmietengesetzes  oder"  
anderer preisrechtlicher bestimmungen - durch die Preis-
behörde erfolgte Mietpreisfestsetzung, können die Beteilig-' 
ten binnen zwei Wochen 'nach Zustellung des Fest-
setzungsbescheides dap Arnggericht anrufen. das auf Grund 
milnalicher Verhandlung entscheidet. Gegen diese Ent-

- scheidung ist binnen zwej Wochen nach Zustellung die 
fiechtsbeschweide an das Landgericht' zulässig. -Die Vor-
schriften des Reichsgesetzes fiber die Angelegenheiten der , 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vórri 17. Mai 1898 (RGBL  S. 189) 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 2p 

Soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist, karni 
nur klagen, wer ein ihm zustehendes 11- ht geltend macht .  
oder eine ihm angesonnene Verbindlichkeit bestreitet: Die 
Zugehörigkeit zu einem öffentlichen Verbande und die per- - 
sönliche Rechtsstellung stehen einem Rechte gleich. 

§21 

Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet über die Rechts-
iittel dęr Berufung und Beschwerde gegen die Entschei- 

§ 26 

(1) Im Rahmen der 'sachlichen Zuständigkeit der  Ver-
waltungsgerichte entscheidet der Verwaltungsgerichtshot 
auf Antrag durch Beschluß über die Gültigkeit einer Ver- 

_ 
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. 

Vereinbarungen der Parteien über die ,Zuständigkeit des 
Verwaltungsgeriehtshofes oder der Verwaltungsgerichte 
haben keine rechtliche Wirkung. 

Dritter Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften-tiber das Verfahren 

§ 28 

Soweit in dieser Gesetz nichts anderes bestimmt ist," 
- sind die Vorschriften der Titel 14 bis 16 des Gerichtsver-

fassungsgesetzes über  Öffentlichkeit,. Sitzungspolizei, Ge-
..ric,htsspraclie, Beratung 'und Abstimmung auf das Ver-
fahren vor dem Verwaltungsgerichtshof und den Verwal-

t-ungsgerichten -entsprechend anzuwenden; doch richtet sich ' 

§ 27 
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a 

ordnimg oder einer sonstigen, im Rangé unter dem Ge-

setz stehenden Rechtsvorschrift. Den Antrag karni eine Be-

hörde sowie jedermann stellen, der durch Anwendung der 

Rechtsvorschrift in absehbarer Zeit eine Benachteiligung 

zu gewärtigen hat. 

-(2) Die Entscheidung ist allgeinein verbindlich. Sie ist 

	

öffentlich bekanntzumachen. 	• 

(3) Das Nähere wird durch Verordnung bestimmt. 

§26 

(1)  Örtlich zuständig ist: 

1. bei Klagen, in denen über Rechte und Pflichten 

iŕi Beziehung auf ein Grundstück -  oder ein orts-

gebundenes Recht zu entscheiden ist, ausschließlich 
das Verwaltungsgericht der belegenen Sache; 

2. bei Klagen, die von öffentlichen Verbänden gegen. 
ihre Angehörigen als solche oder von diesen 
gegeneinander erhoben werden, das Verwaltungs-

gericht; in dêssen Bezirk  der  Verband seinen Sitz 
hat; 	

_ 

3. bei Anfechtungklagen, das  Verwaltungsgericht,  in 

dessen Bezirk der beschwerende Verwaltungsakt 

• erlassen wurde; ist • die Verwalfung einés Sach-
gebietes für die Bezirke mehrerer Verwaltungs-
gerichte bei einer Behörde' zusammengefaßt, so 

gilt der von dieser erlassene -Verwaltungsakt als 
dort erlassen, wo er gegenüber dem Beschwerten 
seine wesentliche Wirkung  ausübt ; im Zweifel ist 
dies der Fall am  Wohnsitz  des Beschwerten. 

4. in allen anderen Fällen das Verwaltungsgericht, 
in dessen Bezirk der Beklagte wohnt hder die den 
Beklagten vertretende Behörde oder Steile ihren 
Sitz hat. 

(2) In Ermangelung eines nach diesen Vorschriften zu-
ständigen -Verwaltungsgerichts sowie in den Fällen des 
§ 36 der Zivilprozeßordnung bestimmt •  der VerWaltungs-
gerichtshof das, zuständige Gericht. • 

§30 

(1) Anordnungen und Mitteilungen des Gerichts  oder  
des Vorsitzenden „pind zuzustellen, verkündete Entschei-
dungen jedoch nur in den gesetzlich bestimmten Fällen. 

(2) Die Zustellungen geschehen -von Amts wegen nach 
den yorsehriften der §§ 208 bis 213 der Zivilprozeßordnung. 

Sie können auch durch eingeschriebenen Brief gegen Rtick-
schein sowie in der Weise bewirkt, werden, daß der 'Ur-
kundsbeamte oder ein anderer damit beauftragter Be-

arnter das Schriftstück gegen Empfangsbescheinigung aus-
händigt. 

§31 

Die Fr,sten werden nach den Vorschriften des Barger-
lichen Gesetzbuches berechnet. Mit das Ende einer Frist 
auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, 'so endigt 
die Frist mit Ablaid des nächstfolgenden Werktages. 

32 

Die  Frist für ein Rechtsmittel oder einen sonstigen 
Rechtsbehelf beginnt nur dann zu laufen, wenn der Se-
teiligte über den Rechtsbehelf, die zuständige Behörde 
mit Angabe ihres Sitzes und die einzuhaltende Frist be-
lehrt worden ist 

§33 

(1) Wer glaubhaft macht, daß er &na Verschulden ver-
hindert gewesen ist, eine gesetzliche Frist einzuhalten, 
innerhalb der ein Antrag zu stellen oder von einem 
Rechtsbehelf Gebrauch zu machen war, ist auf seinen An-

trag in den vorigen Stand einzusetzen. Mit dem Antrag 

mull die versäumte Wandlung nachgeholt werden. 

(2) .  Die Einsetzung muß binnen zwei Wochen nach Be-

seitigung des Hindernisses beantragt werden. Nach Ablauf 
eines Jahres seit dem Ende der versäumten Frist ist der 
Antrag ausgeschlossen, es sei denn, daß höhere Gewalt 
vorliegt. 

(3) Ober den Antrag auf Einsetzung in den vorigen Stand 

beschließt nach Anhörung der Beteiligten das Gericht, 
dem die Entscheidung -Mer die nachgeholte Handlung 

zusteht ) 
(4) Richterliche Fristen können jederzeit verlängert 

werden. 

§ 34 

Wo dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Ver-

fahren  enthält  und nicht anzunehnien ist, dafi dessen Ge- 

das  Beschwerderecht ausschließlich hacli' den Bestimmun-
gen des vorliegenden Gesetzes 

§ 29 

Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, 
können ohne miindlich% Verhandlung ergehen. 

LS  
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staltung dem pilichtmäßigen, richterlichen Erniessen über- 
- lassen werden sate, 	soweit die  grundsätzliche 

Unterschiede der beiden Verfahrensarten es zulasSen, die „.• 
Vorschriften der ZivilprozeBordnung ergänzend heranzu-
ziehen. 

' Vierter Abschnitt 

Anfechtungssachen 

I.  Verfahren bis  zuna  Urteil  

§ - 3,5 

(1) Die Anfechtungsklage  is gegeben, wenn jemand  be-
hauptet, 6.8  eá  durch einen Verwaltungsakt in einem ihm 
zustehenden Rechte yerletzt oder mit einer  ihm nicht 
obliegenden Verbindlichkeit belastet sei. 

(2) Sie  ist auch gegen die Unterlassung einer beantrag-
ten  Amtshandlung zulässig auf deren Vornahme der An-
tragsteller ein Recht zn, haben behauptet: -Als 
lassung gilt es, wenn die Behörde 'den Antrag auf Vor-; 
nahme der  Amtshandlung ohne zureichenden Grund, in-
nerlialb einer , angemesseneri  Fist  nicht beschieden hat. , 
Die Unterlassung ist dann einer , Ablehnung :gleich zu 
achten. 

§36  

Soweit Behörden ermächtigt sind, nach ihrem Ermessen 
zu befinden, kann die Anfechtungsklage, -wenn nicht ge-
Setzlich  etwas anderes bestimmt ist, nur darauf gestützt 
werden, daß von diesem Ermessen nicht im Sinne des 
Gesetzes Gebrauch gemacht sei, insbesondere, daß Er-
messensmißbrauch vorliege. 

dienenden Tatsachen itnd "BeWeismittel sollen angegeben 
werden. 

- (2) Der Einspruch ist binnen zwei Wbchen nach Eröff-
nung oder Zustellung des beschwerenden VerWaltImgs-
aktes, in deren Ermangelung nach Kenntnisnahme, hel 
der Behörde einzulegen, die den Verwaltungsakt erlassen 
hat. §§ 32 und 33 finden Anwendurig. 

: (3) Die Frist  des  Abs. (2) wird auch durch Eizilegung 
bei. der nächsthöheren Behörde gewahrt. 

e 

§40  

(1) Die Behörde erläßt nach nochmaliger Prüfung den. 
. Einspruchsbescheid, 

(2) Ein abweisender Bescheid ist zuf -begründen und mit 
einer Belehrung _fiber den)Rechtsbehelf (§ 32) zu ver-
sehen. , 

• 

 

§40a  

(i) .  Mer Einsprüche' gegen Verfügungen des Landrats, -- 
des - Oberbürgermeisters oder des Magistrats entscheiden 
Ausschüsse.  Diese .4tiśchilsse bestehen ans-  einern Vor-. 
sitzenden und zwei Beisitzern. Vorsitzender ist der Land-
rat, oder der Oberbürgermeister oder ein von ihnen Beauf--  
tragter mit der Befähigung zum Richteramt (ider höheren 
VerwaltungSdienst. Die Beisitzer sind in den Landkreisen 
vorn.Kreisaus`schuB und in den Städten von der Stadtver-
ordnetenversammlung zu wählen und zu den Sitzlingen 
der Ausschiisse--nach Maßgabe ihrer vom Kreisausschuß 
oder der Stadtverordnetenversammhmg zii beschließenden 
Geschäftsordnung heranzitziehen. 

• 
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/§ 37 	• 

Die Anfechtungsklage ist niCht gegeben: 

I. bei Unzulässigkeit des Verwaltungsrechtsweges (§ 22); 

2. bei Parteistreitigkeiten (§ 8 5) ; 

3. gegen Anordnungen der4Gerichte. 

*38  
• 

(1) Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelung kann 
die Anfechtungsklage erst erhoben werden, nachdem der 
Klageberechtigte erfolglos Einspruch eingelegt hat. Für das 
Einspruchsverfahren gelten die Vorschriften der §§- 39, 48. 

(2) In den Mien der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung 
wird der Rekurs durch Erhebung der Anfechtungsklage 
ohne vorhergehendes Einspruchsverfahren eingelegt. l2 ■Sa 
Verwaltungsgericht prüft dann  1e  Ermessensfrage in 
vollem Umfang. 

" (8) In den Fallen des § 35 Abs.  (2)' braucht kein Ein-
spruch eingelegt zu werden. 

§ 39 
.• 

(1) Der Einspruch muß einen bestimmten _Antrag ent- 
halten. Die ,Beschwerdepunkte und die zur Begründung • , 	- 

(2) Der Ausschuß entscheidet über den Einspruch auf 
Grund mündlicher Verhandlung. Von der mündlichen Ver--  
handlung kann, in besonderen Fallen abgesehen werden, 
es Sei denn, daß  der: Beschwerte sie beantragt § 40, Ab- 
satz (2)  lt anzuwenden: 

- , 
(3) Einen Beschluß  des usschusses, der die Gesetze 

verletzt oder in dem er Von dem. der Verwaltungs-
behörde zustehenden Ermessen ..nicht im Simie des' Ge-
setzes Gebrauch Macht, kann der Landrat oder .der Ober-
bürgermeister mit aufschiebender Wirkung sofort be-
anstanden. Die Beanslarichmg ist mit der schriftlichen 
Entscheidung des ,Ausschusses bekanntzugeben; sie ver-
liert ihre Wirkung, wenn der ,Landrat oder der Ober-
bürgermeister nach der • BeSchlußfasSung des Ausschusses 
nicht bhnen  zwei Wehen  die  Entscheidung  des Verwal-
tungsgerichts tinter Angabe der Griifide beantragt. Der 
Antrag hat die Wirkung einer Anfechtungsklage des Be-
schwerten gegen den' OE VerWaltungsakt' Mit dem letzten im 
Einspruchsverfahren gestellten Antrag als Klageantrag. 

_ 

§ 41 

Die Befugnisse der übergeordneten Behörden,. den Ver-
waltungsakt einer nachgeordneten Behörde von Amts 
wegen oder auf 'Anrufung  (kufsieht_sbesehliverde)  zÚ  andern 
öder aufzuheben, bleibt unberührt 
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§42  

(1) Die Anfechtungsklage muß binnen zwei Wochen er-
hoben werden, soweit nicht gesetzlich etwas anderes be-
'stimmt ist. Die Frist beginnt mit der Eröffnung oder Zu-
stellung des Einspruchs- oder Beschwerdebescheides. 

(2) Hat die Behörde ohne zureichenden Grund den Ein-
spruch binnen einer angemessenen Frist nach seiner Er-
hebung nicht beschieden, so gilt dies pls ablehnender Ein-
spruchsbescheid. Die Erhebung der Anfechtungsklage ist 
in diesem Fall nach Ablauf eines Jahres seit Einlegung 
des Rechtsbehelfs ausgeschlossen. 

§43  

Ist nach dem Vorbehalt des § 38 Abs. (1) oder nach § 38 
Abs. (2) die Anfechtungsklage unmittelbar gegeben, so ist 
sie' binnen zwei Wochen nach Eröffnung oder Zustellung 
des beschwerenden Verwaltungsaktes, in deren Ermange-
lung nach Kenntnisnahme, mi erheben. Bei Unterlassung 
einer beantragten Amtshabdlung [§ 35 Abs. (2)] ist die 
Anfechtungsklage an keine Frist gebunden. 

§ 44 

' Die Anfechtungsklage soll als solche bezeichnet werden. 
Sie migi' einen bestimmten Antrag enthalten. Die Anfech-
tungspunkte und die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben werden.  •  

45 

Gegenstand der Anfechtungsklage sind der beschwe-
rende Verwaltungsakt und der Einspruchsbescheid, in den 
Fallen, in denen die Anfechtungsklage unmittelbar ge-
geben ist, der beschwerende Verwaltungsakt.  

fugnissen der ständige Vertreter des öffentlichen Inter-
esses am Verfahren der beiden Rechtszüge zu beteiligen 
ist. Die Verordnung kann ihm jedoch die Befugnis, die 
Körperschaft zu vertreten, nicht einräumen,. 

§ 48 

(1) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß  hi 
den Fällen, In denen dieses Gesetz die Erhebung der An-
fechtungsklage von der vorherigen Erhebung eines Einw 
spruchs abhängig macht, statt des Einspruchs Beschwerde 
zur nä.chsthöheren Behörde einzulegen ist. 

(2) Das Nähere wird durch Verordnung bestimmt. 

§48a  . 

(1) Gegen Verwaltungsakte ener dem Landrat nach-
geordneten oder seiner Aufsicht unterstehenden Behörde 
ist an Stelle des Einspruchs' die Beschwerde an den Land-
rat einzulegen. 

(2) Auf das Beschwerdeverfahren linden die Vorschriften 
der §§ 39 WS 42, 45 über das Einspruchsverfahren sinn-
gemäß Anwendung. 

(3) Die Beschwerde kann bei der Behörde, die den Ver-
waltungsakt erlassen hat oder bei dem Landrat mit der 
Wirkung eingelegt werden, daß die Frist des § 39 Abs, (2) 
gewahrt wird. 

(4) Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, 
ist berechtigt, der Beschwerde stattzugeben. Wenn sie nach 
nochmaliger Prüfung den Verwaltungsakt aufreept er-
halten will, legt sie die Akten mit ihrer Stellungnahme 
dem Landrat vor. 'Ober die Beschwerde entscheidet der 

--nach § 40a zuständige Ausschuß. 

§ 46 

(1) Die, Anfechtungsklage ist gegen den Staat als An-
fechtungsgegner zu richten. Ist aber die Behörde, die den 
Verwaltungsakt erlassen hat, keine staatliche Behörde, so 
ist Anfechtungsgegner die Körperschaft, der diese Behörde 
angehört. 

(2) Die Vertretung des Anfechtungsgegners  liegt unbe-
schadet des § 47 Abs. (1) der Behörde ob, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat. 

§47  

(1) Hat die Staaisregierung einen ständigeri Vertreter 
des öffentlichen Interesses bestellt (§ 18), so kann ihm 
durch Verordnung die Vertretung des Staates allgemein 
zugewiesen werden. Er kann einen Beamten der Behörde, 

- die den Verwaltungsakt erlassen hat, zuziehen oder ihm 
die Vertretung übertragen. 

(2) Ist die Anfechtungsklage nicht .gegen den Staat, son-
dem gegen eine andere Körperschaft zu richten (§ 46), so 
kann die Verordnung bestimmen, ob und mit welchen Be-_ 

§49  

Die Anfechtungsklage ist bei dem zuständigen Verwal-
tungsgericht (§ 26) schriftlieit oder zu Protokoll des Ur-, 
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Durch 
rechtzeitige Erhebung bei der Behörde, die den Verwal-
tungsakt oder die den Beschwerdebescheid erlassen hat 
(§ 48), wird die Frist gewahrt. 

§50  
(aufgehoben)  

§ 51 

(1) Einspruch, Beschwerde (§ 48) und Anfechtnngsklage 
haben aufschiebende  Wirkung. Die Behörde, die den Ver-
waltung-sakt erlassen hat, kann jedoch dessen Vollziehung 
anordrien, wenn sie es im öffentlichen Interesse far ge-
boten hält. 

(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt bei Streitfk-
keiten über öffentliche Abgaben und Kosten, doch kann 
die Behörde die Aussetzung der Vollziehung anordnen. 
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(3) Die Befugnis, eine Aussetzung der Vollziehung an-
zuordnen, steht nach Erhebung der Anfechstungsklage audi 
dem Gericht zu. Die Anordnung des Gerichts geht den An-
ordnungen der Behörden vor. Sie wirkt, 'wenn das Ge-
richt nichts anderes bestimmt, bis  zur endgültigen Er-
ledigung des Rethtsstreites. 

' (4) In dringenden Fallen kann der Vorsitzende Anord-
nungen nach Absatz (3) allein beschließen. 

OE 	
(5) Die aufschiebende Wirkung von Einspruch, Be- 

schwerde und Anfechtungsklage sowie die  Aussetzungs-
befugnis  des Gerichts und des Versitzenden entfallen 
gegenilber vorsorglichen behördlichen Anordnungen, die 
bei Gefahr im Verzuge, insbesondere bei drohenden Nach-
teilen für Leberi, Gesundheit oder Eigentum,- hit öffent.. 

f lichen Interesse ergehen, eine zeitraubende Prüfung def. 
Rechtslage nicht gestatten mid als Notstandsrnaßnahmen 
bezeichnet pind. 

• 
§52 

Im Anfechtungsverfahreri haben die Beteiligten. (An-
fechtungskläger und Anfechtungsgegner) grundsätzlich die 
gleichen Rechte und Pflichten. 

(2) Der Anfechtungskläger kann binnen einem Monat 
nach Zustellung  des Vorbescheides mündliche Verhand-
lung, bpantragen; er ist im Vorbescheid auf dieses Becht 
hinzuweisen. Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, so gilt 
der VQ.ibescheid als nicht ergangen; andernfalls gilt er. 
als , rechtskräftiges Urteil. 

§56 

Wird kein Vorbescheid erlassen, oder gut der Vor-
bescheid als nicht 'ergangen, so  stellt  das Verwaltungs, 
gericht die Anfechtungsklage dem Anfechtungsgegner mit, 
dem Ersuchen zu, sich innerhalb einer bestimmten Frist 
zur Page zu äußern. 

§57 

(1) Soweit es zur Aufldärung der tatsächlichen und 
rechtlichee Ver.hältnisse geboten ist, kann das Verwal-
tungsgericht audi im weiteren Verfahren die Beteiligten 

Setzung einer Frist mi Erklärungen und Gegen- - 
äußerungen  auffordern 	• 

(2) Unabhängig hiervon können die Beteiligten in ,jeder 
Lage des Verfahrens Anträge stellen oder sonstige Erklä-
rungen abgeben. 

, (3) Die weiteren Erklärtingen. lina Gegenäußerungen sind 
§ 53 	 t, vein' Gericht der  Gegenseite zuzustellen.` 

(1) beteiligter (§ 52) kann . sein, vver rechtsfähig ist. 

(2) Personenvereinigungen  können, atteh ohne Rechts-
fähigkeit zd,besitzen, Beteiligte sein. 

§ 

(1) Fähig,zur Vornahme von Verfahrerisitandlungen siad: 
_ . 

1. die nach bürgerlichem Recht Geschäftsfähigen; 

2. die nach bürgerlichem Becht in der Geschäfts-
fähigkeit Beschränkteri,l soweit  sie_ durch yor-
schrift des bürgerlichen oder  del öffentlichen 
Rechts für den Gegenstand des Verfahrens als ge- 

, 	schäftsfähig anerkannt sind. 

(2)  Für einen hiernach Prozef3unfähigen handelt der ge 
setzliche Vertreter. - 

§ 55 

(1) Die Anfechtungsklage kann .  ohne weiteres durch 
einen mit Grilriden versehenen Vorbescheid, der aurn, 
dem Anfechtungsgegner zuzustellen ist, abgemiiesen" wer- .. 
den, wenn 

1. ein wesentliches Erfordernis fehlt und der TUAger 
innerhalb einer vorn Gericht zu bestimmenden, 
Frist  den Mengel nicht beseitigt; 

2. die Klagefrist versäumt 1St oder der Einspruch 
oder die Beschwerde wegen Versäumung der Frist 
zuilickgewiesen worden war; 

3. day Gericht offenbar unzuständig ist; 

4. die Klage offenbar unbegründet ist.  

§ 58 . 

Urkunden von größerem Umfang, die der Anfechtungs-
kläger, der Anfechtungsgegner oder ein sonstiger Be-
teiligter eingereicht hat, sind bei der Ges.chäftsitelle zur 
Einsichtnahme  durch  die Beteiligten niederzulegen. 

§159 , 
	• • 

(1) Bringen die Betelligten neue Tatsachen oder Beweis- • 
„ mittel vor, so kann das Verwaltungsgericht  die  Sache nach.  
Anhörung der Beteiligten durch Beschiud an die Behörde, 
die den  Verwaltungsakt erlassen hat, oder an die Be-
schwerdebehörde (§ . 48)  Żur  nochmaligen Prüfung und Ent-
scheidung zurackveriveisen. Gegen 'die EntScheidung dieser 
Behörde sind die nach dem vorliegenden Gesetz ztilässigen 
Rechtsbehelfe gegeben:„ 

.(2) Das Gericht hat -slch. im - Verweisungsbeschluf3 die 
Entscheidung über die Kosten vorzubehalten. 

§ 60'  

(1) Dag' Verwaltungsgericht -beschließt nach Ahhörung 
der Beteiligten von Amts wegen oder auf Antrag, ob , 
andere Personen, deren rechtliche /Interessen &irch die 
Entscheidung berührt werden, beguladen sind. Den An-
trag kann auch stellen, wer .beigeladen zu werden wünscht. 

(2) .  Ii).  dem Beiladi.mgsbeschluß .sollen der Stand der 
Sache und der Grund der Beiladung angegebert:,werden. 

. (3) Der Beschluß wird den Beteiligten, den Beigeladenen 
und dem Antragsteller [Abs. (1)  Sat i 2] zugestellt. . 	 , 
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(4) Durch den Beschluß erhalten die Beigeladenen die 
Rechtsstellung von Beteiligten. Die Entscheidung  über  die 

_ Anfechtungsklage ist auch ihnen gegenüber wirksam 
(§ 84). 

§61  

(1) Die Beteiligten können sieh  iii"  jeder  Lage des Ver-
fahrens: durch Bevollmächtigt 'Vertieten lassen. Die Voll-
macht ist schriftlich zu erteilen oder zir bestätigen OEund 
kann nachgereicht werden; das  •Verwaltungsgericht . kann 
hierfür eine Frist bestimmen. ' 

(2) Is  ein Bevollmächtigter bestellt, so sind die Mit-, 
teilungen des Gerichts an ihn zu richten. 

(3) In der mündlichen Verhandlung können die Betel-... 
ligten auch in 'Begleitung von Beiständen erscheinen. 

,(4) Als Bevollmächtigte und -  Beistände sind ohne 
teres zUgelassen: Rechtsanwälte, Verwaltungsrechtsräte 

. 
und Vertreter beruflicher, genossenschaftlicher oder ge-
werkschaftlicher Vereinigungen für den von ihnen  in 
'dieser Eigenschaft vertretenen Personenkreis. Andere Per-
sonen können vorn Gericht zurückgewiesen werden, wenn 
sie die Vertretung geschäftsmäßig betreiben • oder zum 
geeigneten Vortrag ixnfähig sind. 

. (5) Das  Verwaltungsgericht kann mehreren Beteiligten, 
deren .Interessen gleich -  liegen, die Besteflung eines ge-
meinsamen -Bevollmächtigten aufgeben. 

§62  

Das yerWaltungsgericht entscheidet über die Anfech-
tungsklage auf Grund mündlicher , Verhandlung. Einer 
solchen bedarf es nicht, wenn alle Beteiligten ausdrücklich 
auf sie verzichten. 

P 

§ 63 

"Des Verwaltungsgericht erforscht. unter Heranziehung 
der Beteiligten den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist 
an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten 
nicht gebunden. 

g 64 - 

Das Verwaltungsgericht 'erhebt den nach seinem Er-
messen erforderlichen Beweis in der mündlichen Verhand-
lung. Es kann ihn ,schon vorher durch eines seiner Mit-
glieder als beauftragten Richter erheben lassen „oder mit 
Begrenzung auf genau bestimmte Punkte und Personen 
ein" anderes  Gericht oder eine Verwaltungsbehörde um die 
Erhebutig ersuchen. 

§ 65 

(1) Auf die Einsicht in die Prozeßaktert  Ist § 299 Abs. 1 
und 3 der Zivilprozeflordnung entsprechend anzuwenden. 

(2) Akten einer Behörde, die vom Gericht zum Streit-
verfahrei"i zugezogen worden sind, können den Beteiligten 
zur Einsicht oder Abschrift nur überlassen werden, soweit 
die Behörde oder muf Beschwerde die übergeordnete Be- 

härde (§ 41) es ausdrücklich -gestattet. Wird die Einsicht-
nahme verweigert, so dürfen die Akten der Entscheidung 
nur zu Grunde gelegt werden, soweit ihr Inhalt vorgetra-
gen und' zum Gegenstand der Verhandlung gemacht 

v worden ist. 

§ 66 

Das Verwaltungsgericht kann Augenschein einnehmen, 
Zeugen und Sachverständige eidlich oder uneidlich ver-
nehmen, den Anfechtungsgegner um Entsendung eines 
Behördenvertreters ersuchen sowie Urkunden beiziehen, 
Om  Rechtshilfe ersuchte Verwaltungsbeherden dürfen 
Zeugen und Sachverständige nur auf Anordnung des Ver-
waltungsgerichts beeidigen. 

§ 67 

(1) Das Verwaltungsgericht kann das -persönliche Er-
scheinen des Anfechtungsklägers und eines Beigeladenen 
sowie die Vorlegung der in ihrem Besitz befindlichen 
Urkunden anordnen i,md ftir den Fall der Nichtbefolgung 
eine bestimmte Geldstrafe im Rahrhen von 3 bis 1000 DM 
oder eine Haftstrafe von bestimmter Dauer im Rahmen 
von 1 bis 14 Tagen androhen. Bei verschuldetem Un-
gehorsam setzt das Gericht durch Beschluß die angedrohte 
Strafe fest. Androhung und Festsetzung der Strafe kennen 
wiederholt werden, bis ihr Zweck erreicht ist. 

(2) .Ist Beteiligter eine juristische Person oder eine , 
nichtrechtsfähige Personenvereinigung (§ 53), so ist die 
Strafe dem nach Gesetz oder Satzung'Vertretungsberech-
tigten anzadrohen und gegen ihn festzusetzen. 

(3) Ist ein Beteiligter prozeßtmfähig (§ 54), so kann das 
Gericht miler dem persönlichen Erscheinen des gesetz-
lichen Vertreters auch das des Prozeßunfähigen anordnen, 
'Die Strafe ist dem gesetzlichen Vertreter anzudrohen 
und gegen ihn festzusetzen. 

§68  

Eine Behörde ist zur, Vorlegung von 'Urkunden nicht 
Verpflichtet, soweit die Vorlegung nach` Erklärung der 
nächsthöheren Behörde öffentliche Belange erheblich ge-
fährden  würde. 

§69  

Reichen die vorhandenen Beweismittel nicht aus, So • , .- 
können Anfechtungskläger und Beigeladene zur Versiehe-
rung an Eides Statt zugelassen werden. 

§ '70 

Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen (§ 64) 
benachrichtigt Und können der Beweigaufnahme beiwoh-
nen. Sie können an Zeugen und Sachverständige sach-
dienliche Fragen richten oder richten lassen. Wird eine 
Frage beensfandet, so entscheidet das Gericht endgültig. 
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- ; 

(1) pas VerwUltungsgericht kann' besch1ief3en, einen 
- Zeugen in der mündlichen Verhandlun g  unter Ausschluß 
 der elffentlichkeit und in Abwesenheit der Beteiligten, 

*ihrer Bevollmächtigten und Beistände zu vernehmen, 
Wenn erhebliche 'Gründe (lie Annahme rechtfertigen, dUß 
dr Zeuge irr Gegenwart der Beteiligten mit der Wahrheit 
zurückhalten Würde. Nach Beendigung  dieSer Vernehmung  ist die Aussage des Zeugen den Beteiligten 'bekanntzu- 
geben. Diese sind berechtigt; an den Zeugen sachdienliche 
F.Tagen  zu richten oder richten zu lassen. § 70 Satz . 3 gilt auclr hier. 

(2) Erfolgt die Beweiserhebung  ,außerhalb der münd- 
lichen Verhandlung  durch ein Mitglied des erkennenden 
Gerichts als beauftragten Richter (§ 64), so gilt Abs. ,(1) 
sinngemäß. 

(3) Ein Zeuge, der nach Absatz (1) odei (2) in Abwesen-
heit der Beteiligten vernommen worden ist, darf erst nach 
Gegenüberstellung  mit den Beteiligten beeidigt werden.  

daß sie unklare  Anträge erläutern, sachdienliche Anträge 
stellen: ungenügende Angaben tatsächlicher Art ergänzen sowie alle für die Feststellung  des Sachverhalts erheb-
lichen Erklärungen abgeben. 

(2) Der Vorsitzende  hat  jedem Beisitzer auf Verlangen 
zu gestatten, sachdienliche Frage n  zu stellen., Wird eine 
Frage beanstandet, so entscheidet das Gericht endgültig. 

r , (3) Nach genügender Erörterwn  der Streitsadleerklärt 
, der Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geichfos-

sen. Das Gericht kann ihre -Wiedereröffnung beschließen.' 

, 
(I) Zur Mündlichen Verhandlung  1.1nd zu jeder Beweis- 

aufnahme wird ein beeidigter Schriftführer zugezogen. 
 •  

Die wesentlichen Vorgänge der Verhandlung  sind in eine 
Niederschrift aufzunehmen, die von dem Vorsitzenden 
oder Vernehmenden Und dem Schriftführer zu unterzeich-
nen ist. 

.1 

. (1) Ata die Verpflichtung; einer Ladung als Zeuge oder 
Sachverständiger  Felge zu leisten, ein Zeugnis abzulegen 

, oder ein Gutachten zu erstatten, Uuf, die Ablehnun g  von 
Sachverständigen sowie aitf die Vernehmung  und Beeidi- 
gung von Zeugen und Sachverständi gen  . sind die Vor,, 
schriften der Zivilprozeß ordnung  entsprechend anzu-
wenden. 

A*  

(2) .Für die Ladung  'von ,Zeugen und Sachverständige n  
und die Folgen ihres Ungehorsams gegenübe r  gericht-
lichen_ Anordnungen, die ihr Erscheinen vor Gericht .  oder 
ihre Vernehmung  betreffen, gilt § 67 Abs. (1) entsprechend. 

Der Termin der mündlichen Verhandlung  ist den Be-
teiligten bekanntzugeben. Mit 'der B ękanntgabe ist der 
Hinweis zu verbinden, daß bei ihrem Ausbleiben nach dem 
Stunde der Verhandlungen entschieden werden könne. 

§74  

(1) Der Vorsitzende .eröffnet und leitet die mündliche 
Verhandlung. 

(2) Nach Aufruf der Sache  trägt der Berichterstätter den 
wesentlichen Inhalt der Akten vor. 
, (3)  Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort. Sie kön-
nen ihr  tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen er-
gänzen oder berichtigen. • 

(4) Anschließend erhebt das Gericht den noch erforder,. - 
liehen 'Beweis. 

(2) Die Niederschr'ift über die Aussagen ven Zeugen Und 
Sachverständigen  ist  ihnen, vor der Unterzeichnung  vor-
zulegen. Entsprechen¿les gilt, wenn die Aussage eines Be-
teiligten aufgenommen wird. Bei Vernehmun gen außer.;• halb der mündlichen Verhandlung  soll auch der Vernom-
mene seine Aussage unterschreiben. 

§ 71 
_ 

Die Anfechtungsklage: kann ,bis zum Eintritt der Rechtskraft" des Urteils zurtickgenommen' 'werden, -nach 
'Beginn der Mündlichen Verhandlung  aber nur mit Ein-
willigung  des Anfechtungsgegners.' pi e  Zurücknahme  ge-schieht durch Erklärung : vor dem Verwaltungsgericht 
oder, nach Einlegung  .der Berufung, vor dem VerWal-
'turigggerichtshof• Ein in der  Sache ergangenes, noch niCht:  rechtskräftiges  Urteil wird durch Zurücknahme der Klage 
ltnwirksanl. 

(2) }Tet der Vertreter des öffentlichen .  Interesses nach § 47,  Abs. (2) an der mündlichen Verhandlung teilgenorn., 
men,  so bedarf es _auch seiner Einwilligung 

II. T.trteil 

§78  

(1) Das Gericht entscheidet' nach seiner freien, aus dem 
Inhalt der Verhandlung  und dem Ergebnis der Bevels-
aufnehme geschöpften Überzeu gung  durch Urteil. 

(2) Der Entscheidung- dürfen nur solche Tatsachen und 
Beweisergebnisse zu Grunde gelegt werden, über die den 
Beteiligten-Gelegenheit zur- AuBerung gegeben war. 

- 	- 

§.79 	- §75  
-(1) Soweit das Gericht die Anfechturigsklage für be- (1) Der Vorsitzende hat- die 8treitsache mit den Betei- gründet hält, hebt "es den Einspruchs- oder Beschwerde-ligten allseitig zu erörtern. Er hat darauf hinzuwirken, bescheid und den angefochtenen Verwaltungsakt auf. Hat 
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•  
dor Verwaltungsakt vorher durch- Zurücknahme  odr  aut 

andere Weite seine Erledigung teftmden, so spricht das 

Gericht auf Antrag durch Urteil aus, daß der Verwaltungs-

akt unzulässig war. 

(2) Ist in einer angefochtenen Veifilgung eitie Leistung 

von Geld oder sonstigen vertretbaren Sachen  auferlegt 

oder nur eine Feststellung getroffen worden, so kann das 

Verwaltungsgericht den Betrag der Leistung in anderer 

Höhe festsetzen oder die Feststellung durch eine andere 

ersetzen. 

(3) Hält das Gericht die gegen die Versagung einer 

Amtshandlung gerichtete Anfechtungsklage für begründet 

•und die Sache in jeder. Beziehung für spruchreif, so hebt 

es die Versagung auf und spricht zugleich die Verpflich-

, tung der Verwaltungsbehörde aus, die beantragte Amts-

. handlung vorzunehmen. 

(4) Hält das Gericht als OE.Rekursbehörde im Sint-% e der 

§§ 20, 21 der Gewerbeordnung eine Anfechtungsklage für 

begründet, die sich gegen die Versagung einer Genehmi-

gung richtet, So erteilt es selbst die beantragte Genehmi-

gung. 

(5) Hält das Gericht die gegen die Unterlassung einer 

beantragten Amtshandlung gerichtete Anfechtungsklage 

[§ 35 Abs. (2)] ,für begründet, so spricht es die Verpflich-

tung der Verwaltungsbehörde aus, den gestellten Antrag 

zu bescheiden. Abs. (3) gilt entsprechend„ 

§.8Q  

§ 84 

Rechtskräftige Urteile binden die Beteiligten und ihre 

Rechtsnachfolger für den Streitgegenstand. 

Fünfter Abschnitt 

Parteistreitigkeiten 

§ 85 

(1) Parteistreitigkeiten sind Streitigkeiten des ¿Went-

lichen Recbts zwischen gleichgeordneten Rechtsträgern. 

Gleichgeordnet in einer Streitsache sind zwei Rechts-

träger dann, wenn weder die Geltendmachung noch die 

Ablehnung des Anspruchs durch einen der beiden Rechts-

träger eine verbindliche Entscheidung über den Anspruch 

enthält. 

(2) Durch Verordnung kann für einzelne Arten von 

Streitsachen bestimmt werden, ob sie als Anfechtungs-

sachen oder als Parteistreitigkeiten zu behandeln sind. 

§ 86 

. Auf die Parteistreitigkeiten sind die für Anfechtungs-

sachen geltenden  Vorschriften entsprechend anzuwenden, 

soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

_ § 87 

Liegt ein erhebliches öffentliches interesse vor, so kann 

das Gericht nuf Antrag des Anfechtungsgegners den Ver-

waltungsakt und • den Einspruchs- oder Beschwerde-

bescheid auch zum Nachteil des Anfechtungsklägers ändern. 

§ 81 

(1) Das Urteil ist am Schlusse der mündlichen Verhand-

lung oder in einem späteren, den Beteiligten bekannt-

gegebenen Termin zu verkünden. 

(2) Das 3Jrtei1 ist zu begründen  und yon  den. Richtern, 

die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu_unteriach-

nen. Lst ein Richter verhindert, so ist dies zu Vermerken. 

Die Geschäftsordnung bestimmt Näheres über die äußere 

Form des Urteils. 	 • 

: (3) ber TJrkundsbeamte der Geschäftsstelle erteilt Aus-

fertigungen des Urteils und stellt sie den Beteiligten zu. 

§ 13  

Entsch8idet das Gericht ohne mündliche Verhandlung 

(§ 62), so ergeht das Urteil durch Zustellung an die Be-

teiligten. • 
ON, 
	

• 

Durch Verordnung kann Air alle oder für einzelne Arten 

von Parteistreitigkeiten bestimmt werden, daß einer 

Klage der Schlichtungsversuch einer Verwaltungsbehörde 

vorangehen mul3, oder crap nach Anhörung der Beteiligten 

das mit der Klage befaßte Gericht eine Verwaltungsbe-

hörde 'mit einem Schlichtungsversuch betrauen kann. Die 

Verordnung regelt auch das Schlichtungsverfahren. Ein 

Vor der Schlichtungsbehörde abgeschlossener  Vergleich  hat 

die Wirkung eines gerichtlichen Vergleichs (§§ 9g, 126). 

- 

§ 88 

(l)Die Klage ist gegen 'den zu richten, von dem eine 

Leistung -oder Unterlassung verlangt wird, oder dem ge-

genüber das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsver-
- hältnisses festgestellt werden soll (Beklagter). 

(2) Der Kläger soll die schriftlich erhdbene Klage und 

ihre -Anlagen sowie die weiteren Erkldrungen in so vielen 

Stricken einreichen, dali jedém Beteiligten eine Ausferti-

gung zugestellt werden kann. • 

§ 89 

§ 83 

Schreibfebier, Rechenfehler und ,ähnliche offenbare Un-

richtigkeiten'  im Urteil kann das Gericht jederzeit durch 

Beschlua be,tichtigen. 

In der Klage ist der Beklagte zu bezeichnen und ein 

bestimmter Antrag zu stellen. Der Gegenstand des An-

spruchs und die zur Begründung dienenden -Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben werden. 
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§ 90 

(1) Hat die Staatsregierung einen ständigen Vertreter 
des öffentlichen Interesses bestellt -  (§ 18); so kann sie 
durch Verordnung bestimmen, ob und mit welchen: Be-
fugnissen et am  Verfahren  der beiden Rechtszüge zu be-' 
teiligen ist, Die Verordnung kann ihm jedoch die Befugnis, 
eine Partei zu vertreten nicht einräumen. 

(2) Ist ein ständiger Vertreter des öffentlichen interesses 
nicht bestellt, so kann die Staatsregierung oder die von 
ihr ermächtigte Behörde für eine anhdngige Streitsache 

: einen Vertreter bestimmen, der von den Terminen der ' 
beiden Rechtszüge zu benachrichtigen und in diesen Mit 
seinen Ausführungen zu hören ist.'  

- und die Zulassung zur Versicherung  an  Eides -Statt gelten 
auch für den Beklagten. 

§97  

Hält das Verwaltungsgericht eine Streitsache nach Klä- , 
rtm-  g des Sachverhalts für spruchreif,' so kann es dies den 
Parteien und sonstigen Beteiligten mit dem Anfügen .  mit-
teilen, daß 'es sich vorbehalte, ohne miinclli¯he Verhan,d-
lung zu entscheiden, wenn ein Beteiligter sie nicht binnen 
zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung ausdrücklich 
b'eantragt. Geht ein solcher Antrag nicht ein, so kann das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden. 

§ 91 i  

Für die Beteiligung Dritter am Rechtsstreit gelten außer 
§ 60 dieses Gesetzes die Vorschriften der Zivilprozeßord-
nung Über Streithilfe lind Streitverkündung entsprechend. 

§ 92 

Der Beklagte kann Widerklage erheben, wenn deren 
Gegenstand-rnit dernder Klage in rechtlichem ZUsaminen-
hang steht. In diesem Fall ist das Gericht der Klage 
auch für die Widerklage örtlich zustindig. 

§ 93 

Das Verwaltungsgericht kann mehrere bei ihm an-
hängige, den gleichen Gegenstand betreffende Streit-
sachen zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung 

. verbinden, Es kann anordnen, daß mehrere in einem Ver-
fahren erhobene Ansprüche in getrennten Verfahren ver-
handelt und entschieden werden. 

§94 	. 

(1) Das Verwalttmgsgericht stellt die Klage dem Be-
klagten mit der Aufforderung zu, sie innerhalb einer be-
stimmten Frist zu beantworten. 

(2) Die Klagebeantwortung wird dem Kläger zugestellt,* 
gegebenenfalls mit der Aufforderung zu weiterer Er-

-klärung. 

' (3) Die Klagebeantwortung und die Weiteren Erklärun-
gen sollen in der erforderlichen Anzahl von Stücken 
t§ 88 Abs. (2)] eingereicht werden. 

§ 98 

(1) Hält das VerWaltungsgericht eine Streitsache zwischen 
Fürsorgeverbänden nach Klärung des Sachverhalts für 
Spruchreif,  so kann es seine Entscheidung auch ohne vor-
gängige Benachrichtigung der Beteiligten in der  Form  
eines mit Gründen versehenen Bescheides treffen. 

(2) In dem Bescheid ist den Beteiligten- zu eröffnen, da 
sie befugt seien innerhalb eines Monats nach der Zustel- 
lung entweder mündliche Verhandlung zu beantragen 
oder Berufung einzulegen. 

• 
(3) Hat ein Beteiligter mündliche Verhandlung beantragt, 

ein anderer Berufung eingelegt, so wird nur dem Antrag 
auf mündliche Verhandlung stattgegeben. 

(4) Wird der Antrag auf mündliche Verhandlung recht-
zeitig gestellt, so gilt der Bescheid als nicht ergangen; 
andernfalls gilt er, wenn nicht Berufung eingelegt ist, als 
rechtskräftiges Urteil. 

§99  

Zur Voll- oder Teilerledigung des geltend gemachten 
Anspruchs können dip Parteien' vor dem Verwaltungs-
gericht einen Vergleich, abschließen, soweit sie über den 
Gegensthnd der,Klage verfügen können. 

§100  

Die Vorschriften der ZivilprozeBordnung Über die 
Rechtskraft (§§ 322, 323, 325 bis a27)  gelten für das Urteil
des Verwaltungsgerichts entsprechend. 	- 

Sechster Abschnitt 

Berufung, Beschwerde, Wiederaufnahnte des Verfahrens 

I. B-erufung 

p 95 
• 

Eine Klageänderung ist ritir zulässig, wenn der Beklagte 
einwilligt oder das Verwaltungsgericht sie für sachdienlich 
erachtet.  

§101  

Gegen Urteile des Verwaltungsgerichts steht den Be-
teiligten, insbesondere auch dem Vertreter d ď  öffentlichen 
Interesses, die Berufung an den Verwaltungsgerichtshof zu. 

§96  

Die  Vorschriften  der §§ 67, 69 über das 
scheinen von Beteiligten, .die Vorlegung  

persönliche Er-
von Urkunden 

• 
	 102 

(1) In Streitigkeiten über öffentliche Abgaben, Kosten, 
Strafen und Fürsorgeleistungen sowie 'in Parteistreitig-

- 
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Beteiligten mit der Aufforderung zu, sich innerhalb einer 

bestimmten Exist zu äußern. 

107 

kelten  ist die Berufung nur zultissig, wenn der Streitwert 

- mindestens 300 DM beträgt. 

(2) In Streitigkeiten auf dem Gebiet des - Preisrechts .und 

des Kentrollratsgesetzes Nr. 18 (Wohnungsgesetz) ist die 

Berufung ausgeschlossen. • . 

• (3) in den Fällen der Absätze (1) und (2) ist die .Bé-

rufung.  gleichwohl zulässig, Wenn . sie das Verwaltungs-

, ..gericht im Urteil zugelasse.n hat Das Verwaltungsgericht 

hat die  Berufung zuzulassen Wenn sein .  Urteil auf 

einer i Rechtsfrage beruht, die Von grundkitzlicher Bedeu-

twig ist und noch der Klärung • bedarf.  Die  Berufung  

ist auf jeden Fall zulassig, wenn  das Verwaltungsgericht 

in  einer Rechtsfrage von eirier Entscheidung des Verwal-

tungsgeriehtshofés abweicht. 

(4) Hat das VerwaltungSgericht ,  die  Berufung  nicht zu-

. gblassen, so ist dagegen Beschwerde zulässig. Läßt der 

Verwaltungsgerichtshof auf diese ° Beschwerde .die. Be- 

, tufung- zu, so 'begirint die Berufungsfrist mit der Zustel- 

lung dieses Bêschlusses. 

§Ó3  

(1) Die Berufung ist beim Verwaltungsgericht binnen 

einein Monat nach Zustellung des Urteils schriftlich oder 

zu Protokoll des*Urkundsbeaniten der Geschäftsstelle ein-

zulegen. Mir die Anzahl der einzureichenden Stücke gilt 

§ 88 Abs. (2) entsprechend. Die Berufungsfrist ist auch  .ge-

wahrt, wenn die Bertrfung rechtzeitig beim Verwaltungs-

gerichtshof eingeht 

(2) Die Berufungsschrift muß das angefochtene Urteil be-

zeichnen und einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden, Tatsachen und Beweismittel Sollen 

angegeben werden. , 

(1) Die Berufung kann bis zum Beginn der Verkündung 

oder, wenn keine Verkündung stattfindet, bis zur Zu-

stellung des Berufjungsurteils  durch Erkliirtmg vor dem 

Verwaltungsgerichtshof zurückgenommen werden, nach 

Beginn der 'mündlichen Verhandlung  aber  nur . mit Einwil-

ligung des Berufungsbeklagten. 

(2) Hat der Vertreter des öffentlichen Interesses nach 

§ 47 Abs. (2), § 90 Abs. (1) an der mündlichen Verhandlung 

teilgenommen, so bedarf es auch seiner Einwilligung. 

Versagt er seine Einwilligung, so tragt die Staatskasse die 

weiteren Kosten. 

§108  

Der Berufungsbeklagte und die sonstigen Beteiligten 

können sich, .uch  im Laufe der mündlichen Verhandlung,. 

selbst wenn sie auf die Berufung verzichtet batten, der 

Berufung anschließen. Geschieht dies nach Ablauf deiBe-

rutungsfrist, so verliert die Anschlußberufung ihre Gültig-

kelt mit der wirksamen  Zurücknahmei  der Berufung oder 

deren Zurückweisung wegen Unzulässigkeit»  

' §109  

Eine Klageänderung ist nur dann zulässig, wenn hier-

durch die Rechtsstellung der. übrigen Beteiligten nicht 

wesentlich beeinträchtigt wird, oder wenn ihre Zulassung 

im öffentlichen Interesse liegt. Widerklage ist ausge-

schlossen. 

§104  

Das Verwaltungsgericht legt die Berufungsschrift mit 

den-  Akten dem' Verwaltungsgerichtshof vor. 

§ 105 

(1) Hält der VerwaltAgsgerichtshof die Berufung wegen 

Fristversäumnis oder aus sonstigen Gründen für offenbar 

unzulässig, oder hält er sie für offenhar unbegründet, `so 

kann" er sie ohne weiteres durch einen mit Gründen ver-

mehenen Vorbescheid, der aueh dem Bertifungsbekiagten 
und den sonstigen Beteiligten zuzustellen ist, zurückweisen. - 

(2) Der Behmgsklager kann binnen.einem Monat nach. 

Zustellung des Vorbescheides mündliche Verhandlung be-

antragen; er ist  lin Vorbebc.heid auf dieSes Recht hinzu-

, weisen. Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, so gilt _der 
Vorbescheid als nicht ergangen; andernfalls gilt er als 

Urteil. 

§ 106 

Wird kein Vorbescheid erlassen, oder gut er als nicht 
ergangen, so stellt der Verwaltungsgerichtshof die Be-

rufungsschrift dem Berufungsbeklagten und den sonstigen  

§110  

Der Verwaltungsgerichtshof berücksichtigt auch neu vor-

gebrachte Tatsachen und Beweismittel. Hätten sie nach 

seinem Ermessen schon im ersten Rechtszuge geltend ge-

rnadat' werden können, so trägt der Säumige die durch 

das verspätete Vorbringen entstandenen Kosten. 

§ 111 

Die m'Inciliche Verhandlung kann nur dann unterblei-

ben, Derm alle Beteiligten ausdrücklich auf sie verzichten, 

bei Parteistreitigkeiten außerdem im Falle des § 97. 

§ 112 

(1) Die Befugnis, eine Aussetzung  der Vollziehung zu 

verfügen, steht auch dem Verwaltungsgerichtshof zu. Dies 

gilt nicht .bei vorsorglichen behördlichen Anordnungen 

[§ 51 Abs. (4)]. 

(2) Der Verwaltungsgerichtshof kann in Parteistreitig-

keiten lias Urteil des VerWaltungsgerichts auf Antrag für 

vorldulig vollstreckbar erklären. 
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§ 113 , 

Der Verwaltufigsgerichtshof prüft den Streitfall im glei-
chen Umfang wie das V_erwaltungsgericht. 

. 	• 

§114  „ 
Der Verwaltungsgerichtshof kann durch Urteil  die Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts aufheben und die 
Sache an dieses zurückverweisen, wenn: 

; 1, das VerWaltungsgericht die  Klage abgewiesen 
. hat, ohne in der  Sache selbst zu entscheiden; 

- 2. , das Verfahren Vor dem Verwaltungsgericht an 
einem wesentlichen Mengel leidet; 

3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt wer-
den, die das Vetwaitungsgericht_ nicht bertick-
sichtigen könnte, und die _für die ,Entscheidung 
Wesentlich sind. 

§115  
, 	- 

Auf da Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtihof sind 
die für das Verwaltungsgericht geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit, im Vorstehenden nichts 
anderes bestimmt ist. 

Beschwerde 

§ 116 

lich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten  dr Geschäftś-
stelle •  einzulegen:  Die  Beschwerdefrist ist auch gewahrt, - 
wenn die Beschwerde - rechtzeitig . beim Verwaltungs-

' gerichtshof eingeht., 

§118  

Erachtet das Verwaltungsgericht oder der Vorsitzende, 
dessen Entscheidung angefoaxten wird, die Beschwerde 
für begründet so haben sie ihr abzuhelfen; andernfalls 
ist die Beschwerde -binnen zwei Wochen dem Verwal-
tungsgerichtshof vorzulegen. 

^ 

§119  

Die Beschwerde hat nur dann 'aufschiebende Wirkung, 
Wenn sie die Festsetzung einer Strafe zum Gegenstande 
hat. Das Verwaltungsgericht oder der Vorsitzende, dessen 
Entscheidung angefochten wird, kann auch in anderen 
Fällen bestimmen, daß die Vollziehung der angefochtenen 
Entscheidung einstweilen auszusetzen ist. Die gleiche Be-
fugnis steht dem VertValtungsgerichtshof zu. - 

§ 129 

Der VerwaltUngsgerichtshof entscheidet" t'aber die Be-
schwerde durch Beschlu13. 

(1) Gegen Entscheidungen des VerwaitungsgerichtS, die - 
nicht Urteile sind, und gegen Entscheidungen  des  Vor-
Sitzenden  des Verwaltungsgerichts Steht den Beteiligten .  
Und den ,Sonst von der Entscheidung Betroffenem die Be-
schwerde an den Verwalttingsgerichtshof zu., 

(2) Die Beschwerde ist insbesondere dann gegeben, *erm 
di  angefochtene Entscheidungdie Ablehnung Ones Rich-
ters oder Sachverständig eri [§§ 17, 72 Abs. (1)], :die Éin.- 
Setzung in den vorigen 'Stand ,(§ 33),. die Zurückverweisung 
an die Verwaltungsbehörde (§ 59); die .Zuziehung weiterer 
Beteiligter (§§ 60, 91),'' die Zulassung von- Bevollmächtigten 
und .Beiständen (§ 61), die Festsetzung ion%Strafen [§§ 28, 
67, 72 Abs. (2)], die Kosten [§ 128 ,Abs. (1) Satz 2] oder das 
Armenrecht (§ 133) zum Gegenstande hat. 

121 
- 

(1) Wird die  Änderung einer Entscheidung des beauf- 
tragten 

 
 oder ersuchten Richters, eiher ersuchten • Ver- 

. ivaltungsbehörde oder des Urkundsbeamten der _Geschäfts-
stelle  verlangt,  so. ist binnen zwei Wochen zunächst die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts nachzusuchen. Das 
Gesuch hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn es die
Festsetzung  einer Strafez-zum-  Gegenstande hat. 

(2) degen die Entscheidung des yerwaitungsgerichts ist 
im Rahmen des  §116  die Beschwerde gegeben. 

(3): Die Bestimmung des Abs. (1) gilt  auch für den Ver-
waltungsgerichtshof. 

gerichts nach § 51 Absatz (3) ausgeschl¿ssen. ' 

) _ 	 'schriften der Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwen- 
§ 117 	 _ 	_ den. Hat , die , Staatsregierung einen ständigen Vertreter -...- - des öffentlichen Interesses bestellt (§ 18), so steht die . Die : Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht binnen .. Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage .  und der zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung schrift-- . Restitutionsklage auch ihm zu. , 

Aufklärungsanordnungen nach §§ 57, 67, 75, Be-
schlüsse über eine Vertagung oder die 13estimmung einer 
Frist, Beweisbeschlüsse einschließlich der Art und Weise 
ihrer Ausführung: Beschlüsse über Ablehnung von Be-
weisanträgen sowie über Verbindung von Streitsachen 
und Trennung von Ansprüchen, können . mit der Be-
schwerde nicht angefochten werden. „Gleiches  gilt für die 
von  diesem, Gesetz für endgültig erklärten Entscheidungen. 

(4) Mir Streitigkeiten naci-I . § 102 Absatz (1) und (2) ist 
die Beschwerde gegen Anordnungen t, des 1Terwaltungs- 

fu.  Wiederaufnahme des  Verfahrens 

§122  

(1) Das durch rechtskräftiges Urteil geschlossene 
 •  Ver-

fahren kann unter den in den §§ 579, 580 Ziffer 2 bis 7, 
581, Abs. 1, 582 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Vor-
aussetzungen wieder aufgenommen werden. Den in § 580 
Zift 3 genannten Zeugen werden die Beteiligten gleich,- 

- gestellt, wenn sie zur Versicherung an Eides Statt zu-
gelassen waren. 

( ) uf das Wiederaufnahmeverfahren sind die Vor- 

I 49 
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(3) Die Kosten des erfolgreichen Wiederaufnahmever-
fahrens können der Staatskasse adlerlegt werden, soweit 
sie nicht durch das , Verschulden oder den unbegründeten., 
Widerspruch eines Beteiligten entstanden. sind. 

Siebenter Abschnitt 

Kosten 

§123 -  

den. Ergeht kein Urteil in der Hauptsache, so entscheidet 

es durch Beschluß. 

(2)  Is die Hauptsache erledigt, und wird ein Antrag 

nach § 79 Absatz (1) Satz 2 nicht gestellt, so entscheidet 

das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des 
bisherigen Sachstandes nach billigem Ermessen durch Be-

schluß. Der Beschluß ist unanfechtbar. 

*(3) Wer dem ,Gericht gegenüber die Kosten übernommen 

hat,  haftet für  die Gerichtskosten neben der zur Kosten-

tragung verpflichteten Partei als pesamtschuldner. 

Parteien im Sinne dieses ASschnitts sind in Anfech-

tungssachen der Anfechtungskläger und der Anfechtung3- 

gegner, in Parteistreitigkeiten der Kläger und der Beklagte. 

§124 

(1) Der unterliegende Teil trägt die Kosten des Ver-

fahrens. Hierzu gehören in Anfechtungssachen auch die 

Kosten des Verfahrens über den Einspruch oder die Be-

schwerde, 

(2) Wenn die Parteien teils obsiegen, teils unterliegen, 

• werden die Kosten gegeneinander aufgehoben oder, ver-

hältnistUdf3ig geteilt. Werden die • Kosten gegeneinander 

aufgehoben, so fallen die  Gerichtskoten  jeder .  Pártei zur 

Hälfte zur Last. Einer Partei `können die Kosten ganz aut-

erlegt werden, wenn die Zuvielforderung der anderen 

Partei v'erhältnismäßig gering ist. 

(3) Kosten, die durch Verschulden des obsiegenden Teils 

entstanden sind, t allen diesem zur Last. 	 •  

(4) Wird die Klage, die Berufung .oder ein sonstiger 

Rechtsbehelf zUrtickgenorninen, so  trägt  der Zurtickneht 

tuende die durch den Rechtsbehelf verursachten Kosten. 

Die Kosten des Verfahrens atíf Einsetzung in den veri-

gen Stand trägt der Antragsteller, soweit' sie nicht durch 

einen unbegründeten Widerspruch des Gegners entstanden 

sind. 

§126 

Wird der Rechtsstreit durch Vergleich erledigt, so gelten 

im Verhältnis der Parteien  die  als gegeneinander 

aufgehoben, sofern nicht im Vergleich etwas anderes be-

stimmt ist. 

§12"? 

Besteht der zur Kostentragtmg verpflichtete Teil aus 

mehreren Personen, so gelten die Vorschriften des § 100 

der Zivilprozeflordnung entsprechend. Sind Nebenparteien 

vorhanden, so verteilt das Gericht die Kosten nach seinem 

Ermessen. 

§' 126 
. 	„ 

(1) Das Gericht hat im Urteil über die Kosten einschlie8- 
, 

lich der Kosten des Verwaltungsverfahrens zu entschei. 

_ 
(2) AUfwendungen, die dutch Zuziehung eines Bevoll-

rnächtigten older  eine ś  Beistandes verursacht sind, gelten 

als notwendig, wenn die Partei die Zuziehung Mr er-

forderlich -halten durfte.  Hierüber ist im Urteil zu ent-

scheiden. - 

(3) Legt eine Partei, nachdem das Gericht die Ladung 

eines von ihr benannten Sachverständigen abgelehnt hatte, 

in  vom gteichen Sachverständigen Später verfaßtes Pri-
vatgutachten vor, und hält das Gericht das Gutachten für  

erheblich, si) sind die hierfür aufgewendeten Kosten bis 

zu dem Betrage erstattungsfähig, den das Gericht dem 

Gutachter bei seiner Heranziehung als S_achverständiger 

zugebilligt hätte. 

§133 

Auf die Bewilligung des Armenrechts sind die Vor-

schriften der Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwen-

den; doch richtet sich das Beschwerderecht ausschließlich 

nach den Bestimmungen des vorliegenden Gesetześ . Der 

Partei, der das Armenreclit bewilligt ist, kann auf Antrag 
nach Ermessen  des Gerichts zur unentgeltlichen Wahr-
nehmung ihrer Rechte ein Vertreter beigeordnet werden, 

§129 - 

Kosten sind die Gerichtskosten und .  die Zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung  

notwendigen Aufwendungen der Parteien (§§ 130 bis 132). 

§130 

• Auf die Entichädigung der Zeugen und Sachierstiin-

digen sind die Vorschriften der Reichsgebtihrenordnung 

für Zeugen und Sachverständige entsprechend anzuwenden. 

§131" 

Der Urkundsbeamte des Gerichts, bei dem die Streit-

sache beendet wird, setzt die Gerichtskosten und auf An-

trag den  Betrag  der notwendigen Aufwendungen der Par-

teien fest. 

1 132 

(1) Entschädigung für Zeitversäumnis und Reisekosten 

wird nur gewährt, wenn das Gericht das persönliche Er-

"scheinen einer Partei angeordnet hatte oder Air angemes-
§ 125 - sen hält. Hierüber ist im Urteil zu entscheiden. 

150 _ 



Vilesbaden,  :i.  November  1949 
p 

Gesetz- und Verordnungsblatt ilk das Land Hessen 

Achter Abschnitt 

Schluß- Mid ,flhergangsbestimmungen 

• §134  

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage nach seiner Ver; 
kiin,dung,in Kraft. 

§135  . 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes t t all d 
gleichen Gegenstand betreffenden Vorschriften früherer 
Gesetze und Verordnungen aul3er Kraft. 

- (2) DUrch Verordnung können Verfahrensvorschriften 
früherer Gesetze und Verordnungen aufrecht erhalten ' 
oder dem vorliegenden Gesetz angepaßt werden. , 

§ 136 • 

'Ober die Weiterbehandlung der beim Inkrafttreten dieses 
Gesetzes alhangigen Verwaltimisstreitsachen trifft der 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofes nähere Bestim-
mungen.  

§ 137 

- Durch Verordnung können die Verwaltungsgerichte und 
der Verwaltungsgerichtshof bei " Änderungen im Bestande. 
,öfferitlicher Verbände ,für die Vermögensauseinander-
setzung und die sich daraus ergebenden Recht" Und Pflich-
ten als Schiedsgerichte bestellt werden, die miter freier 
Beurteilung der  Rechts-  und Sachlage nach billigem Er-
messen entscheiden und dingliche Rechtsänderungen vor-
nehmen können. Bei der Regelung des Verfahrens ist die 
Verordnung an die Grundsätze dieses.  Gesetzes gebunden. 

§138  
r 

Als besondere Verwaltungsgerichte im Sinne des § 22 
Abs. (1) gelten auch die auf Grund des Gesetzes zuf 13e-,  
freiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 
5. März 1946 errichteten Spruch- und Berufungskammern. 

§139  

Die Staatsregierung wird eirnächtigt, die mir Ausftih., 
rung dièses  Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen 
zu • erlassen. Sie er15Bt auch die nötigen Verwaitungs-
yorschriften. 

• 

OE: 
K 

Fortlaufender  Bezug durch die Postanstalten Der BezugSprets betrtgt viertelitihrlich DM 1.30 (einschl. DM —.29 Postzeitungs- und 
VerpackungSgebühr), zuzitglich DM —.27 PostbeStellgebühr. Einzelstilcke dieser Ausgabe Nr. 37/38 können nur von dem_ Verlag. Wies-

baden,  Langgasse  21, zum Preise von DM 030 einschl Versandkosten gegen Voraus—ahlung auf Postscheckkonto: „Wiesbadener Kurier" 
Nr 9819 Fianidurt Main mil entsprechendern Bestellvermerk aur der Rückseite aes Zahlkartenabschnitts oaer gegen Einsendung von 
Briefmarken, bezogen werden — Herausgegeben von der Hessischen Staitskahzlel —, Verlag: Wiesbadener Verlag GmbH.. Wiesbaden, 
Langgase  21. Druck: L. Sehellenberg'sche Budifiruckerel GmbH., Wiesbaden Langgasse 21.7 7  Veröffentlicht unter Zulassung"  Nr  18 der . 
' — Nachrichtenkontrolle der MilitArregierung. - 

1.0 



ď  

„ 


